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Vcrantwortlicher Redacteur: O. Opitz. � Druck, Verlag und Expeditiom O. Opitz in Namslau.

A. Amtlikher Theil.
NO« 2151 s Namslau, den 24. Mai 1884.

Die nächste öffentliche Sitzung des Kreis-Ausschusses findet
Donnerstag den 29. Mai er. Nachmittag 4 Uhr

statt.
No« 2161 Berlin, den 1. März 1884.

Vekanntmachnng,
den Remontc-Ankauf pro 1884 betreffend.

Zum Ankauf von Remottten im Alter von drei und ausnahmsweise vier Jahren, sowie
zu Artillerie-Staugettpferden geeigneten öjährigen Pferden � letztere jedoch nur bis zum I. Juli
cr. �- siud im Bereiche der Königlichen Regierung zu Breslau für dieses Jahr nachftehende, Mor-
gens 8 Uhr beginnende Märkte anberaumt worden, und zwar:

den 30. Mai in Namslau, den 29. Juli in Brieg,
» 31. ,, ,, Bernstadh � ,, 30. » ,, Kosteublut,
» 3. Juni » Süßwinkeh Kr. Oels, ,, 31. » » Striegau,
» 26. Juli ,, Poln.-Wartenberg, » 4. August » Trachenberg
» 28. ,, ,, Trebnitz,

Die von der Remonte-Ankaufs-Kommission gekauften Pferde werden zurStelle abgenommen
und sofoit gegen Quittung baar bezahlt. V «

Pferde mit solchen Fehlern, welche nach den Landesgesetzen den Kauf rückgängig machen,
sind vom Verkäufer gegen Erftattung des Kaufpreises und der Unkosten zurückzunehmenz ebenso
Kxippensetzey welche sich in den ersten vierzehn Tagen nach Einlieferung in den Depots als solche
erweisen.

Die Verkäufer sind verpflichtet, jedem verkauften Pferde eine neue starke rindlederne Trense
mit starkem Gebiß  keine Knebeltrense! und eine Kopshalfter von Leder oder Hanf mit 2 mindestens
2 m langen starken hansenen Stricken ohne besondere Vergütigung mitzugebetr. «

Die Deckscheine der vorgeführten Pferde sind erwünscht, ebenso bleibt es entschieden wün-
schenswerth, daß die Schweife der Pferde nicbt verkürzt werden.

Kriegsministerium Abtheilung für das Remontewesem
gez. Frhr. von Troschke gez. Graf von Klinkowström

· Namslau, den 31. März 1884.
Jndem ich vorstehende Bekanntmachuiig zur öffentlichen Kenntniß bringe, bemerke ich, daß

der Remontemarkt hierfelbst auf dem Platze neben der Kaserne der 5. Escadron abgehalten werden wird.
Ministerium für Handel und Gewerbe.

217]No. Berlin, den 3. Mai 1884.
Es findet zur Zeit eine umfangreiche  Einfuhr russischer Steppenpferde nach Deutschland

statt, welche von Händlern russischer Nationalität zunächst hierher gebracht, dann bei hiesigen Gast-
wirthen zeitweise eingestellt und zum Verkause feilgeboten werden. Soweit die Pferde hierfelbst
keinen Absatz finden, werden sie, und zwar zumeist ebenfalls durch die russischen Händler in Person,
nach anderen Orten weitergeführt und dort zum Verkause ausgeboten.

Diese Händler pflegen im deutschen Reich weder einen Wohnsitz noch eine gewerbliche Nie-
derlassung zu haben. Jhr Geschäftsbetrieb trägt daher, soweit er sich außerhalb der Märkte bewegt,
alle Merkmale des Gewerbebetriebes im Umherziehen. Gleichwohl pflegen sich die Händler nicht im
Besitze von Wandergewerbescheinen zu besindeir

Ew. Hochwohlgeboren ersnchen wir ergebenst, die nachgeordneten Polizeibehörden aus den
Gewerbebetrieb dieser Perdehändler aufmerksam zu machen und dafür Sorge zu tragen, daß nöthi-
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genfalls gegen dieselben in Gemäßheit der §§ 60c und 148 No. 7 und 7e der Gewerbeordnung
eingeschritten wird.

Der Minister des Innern. Für den Minister fiir Handel und Gewerbe.
gez. v. Puttkamer. gez. v. Bötticher.

Der Finanz-Minister. gez. o. Scholz
An den KönigäggtxgszekruiggskgPräsidenten Herrn Freiherrn Juncker von Ober-Conreut Hochwohlgeboren Breslau.

II. 4602 M. d. J. ««

1I. 5008 wem. 
Namslau, den 23. Mai 1884.

Vorstehendes Ministerial-Rescript theile ich den Polizei-Verwaltungen und A1ntsvorständen
des Kreises zur Kenntnißnahme und Nachachtuiig ergebenst mit.
NO« 2181 Breslau, den 15. Mai 1884.

Einzelne bei Ausführung des Gesetzes vom 20. Juli 1881, betreffend die Vezeichnung des
Raunigehalts der Schankgefäße, seither hervorgetreteiie Zweifel und Mißverständnisse haben den Herren
Ministern für Handel. und Gewerbe und des Jnnern Anlaß gegeben, mittelst Erlasses vom 23. April
d «« cm� d· J· H 2985! fol ende Bestimmun en u treffen«�*5�  Mf.H.5045! 9 9 z - °
1. Nach dem Wortlaute des § 1 sind die dort vorgeschriebenen Striche und Bezeichnungen wie an

Schankgefäßeii überhaupt, so auch an Gläsern nur erforderlich, insoweit dieselben zur Verab-
reichung von Wein, Bier 2c. dienen. Es ist daher, insoweit dieVerabreichung in anderen
Schankgefäßeii lFlaschen 2c.! stattfindet und die Gläser nur zur Benutzung bei der Eonsumirung
des verabreichten Getränkes beigefügt werden, die Anbringung der qu. Striche und BezeichnunZ
gen an den Gläsern nicht zu fordern.

2. Nach dem Schlußsatze des § 1 a1. 1 bedarf es der Bezeichiiung des Sollinhalts nicht, wenn
derselbe 1 Liter oder �/z Liter beträgt, dagegen aber ist die Anbringung des Füllstrichs auch
in solchen Fällen geboten.

3. Als ein fester Verschluß im Sinne des § 6 kann, entsprechend der Absicht des Gesetzes und den
bei Berathung desselben in den Sitzungen des Reichstages vom 17. und 19. Mai 1881 statt-
gehabten näheren Erörterungen nur ein solcher eingesehen werden, welcher dem Zwecke einer

" dauernden Lagerung von Getränken zu dienen bestimmt und geeignet ist. Verschlüsse, welche
sich einfach mit der Hand beseitigen lassen, wie namenttich auch die im Schankwirthschaftsverkehr
gegenwärtig vielfach üblichen Drahtbügelverschlüsse sind als feste nicht zu erachten.

Königlicher Regierungs-Präsident. v. Jnncker
Namslau, den 24. Mai 1884.

Vorstehende Regierungs-Verfügung theile ich den städtischen Polizeiverwaltungen, sowie
sämmtlichen A1ntsvorständen des Kreises behufs gleichmäßiger Handhabung des Gesetzes vom 20. Juli
1881 zur Kenntnißnahiiie hierdurch ergebenst mit.

Bis zum l5. Juni d. J. sehe ich einer gefälligen Anzeige darüber entgegen, mit wel-
chen Ergebnifsen die fragliche polizeiliche Controlle in den einzelnen Bezirken ausgeübt worden ist.
Nr« 2191 r Namslau, den 24. Mai 1884.

Höheren Orts ist die Frage erörtert worden, ob die Polizeibehörden zur Erleichterung der
ihnen obliegenden Eontrole bezüglich der Ausführung des Gesetzes über die Bezeichnung des Raumge-
halts der Schankgefäße vom 28. Juli 1881 mit Apparaten auszurüsten sein möchten, welche es
ihnen ermöglichen, durch einfache Manipulationen festzustellen, ob der wirkliche Jnhalt der Schank-
gefäße sich gegenüber dem angegebenen Sollinhalt in den gesetzlich bestimmten Fehlergrenzen hält.

Bei den hierüber ausgeführten sachverständigen Untersuchungen hat ein von dem Fabri-
kanten Geißler zu Berlin, Louisenstraße 53, hergestellter Apparat zur Feststellung des Raumgehalts
von Schankgesäßen sich für die Handhabung durch Polizeibehörden besonders zweckmäßig erwiesen
und derselbe soll daher für sämmtliche Polizeibehörden behufs Durchführung der ihnen obliegenden
Eontrole beschafft werden. Unter Umständen kann für mehrere benachbarte Polizeibezirke ein
gemeinsam zu benülzeuder Apparat als genügend angesehen werden.

JmJnteresse der Erleichterung der Beschaffiing dieser Apparate und der Herabminderung
der entstehenden Versendungskosten wird die Bestelliuig durch den. Königlichen Aichungs-Jnspector,
Gewerberath Fries in Breslau von hier aus erfolgen. Letzterer wird sich nach Eingang der
Apparate gleichzeitig einer Prüfung derselben unterziehen.

Die städtischen Polizei-Verwaltungen sowie sämmtliche Amtsvorstände des Kreises ersuche
ich daher, sich über die Art der Beschaffuiig des qu. Apparats  entweder selbstständig oder ge-
meinsam mit benachbarten Bezirken! alsbald schlüssig zu machen und mir entsprechende Anzeigen
bestimmt bis zum 8. Juni er. zugehen zu lassen. s

Der Apparat kostet 6,80 Mk. und ist nach Maßgabe der nachstehend abgedruckten An-
leitung zu beniitzen -
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Anleitung zur Benutzung des Geiszlerschen Llpbarats bei Feststellung des Raumgehalts von
Srhankgefiiszen nach Maßgabe des Reikhsgesetzes vom 20. Juli 1881.  R.-G.-Bl. S. 249.!

Bei Prüfung der Schankgefäße hat fiel! der controlirende Beamte znnächst davon zu über-
zeugen, ob das Schankgefäß einer der gesetzlich vorgeschriebenen Maßgrößen entspricht  g 1 Abs. 3! �!�
ob der Füllstrich und sofern es sich nicht um �/1 oder �[2 l. handelt, die Bezeichnung nach Liter:
maß ordnungsmäßig angebracht ist,  ä 1 Abs. 1 = 2! Z! und endlich ob der Füllstrich an dem
oberen Rande den dem § 2  eventl. den nach Maßgabe des § 2 erlassenen besonderen Verordnun-
gen! entsprechenden Abstand hat"!

Zur Prüfung auf den richtigen Inhalt stellt man das vorher mit Wasser benetzte und gut
ausgeschwenkte Schankgefäß auf eine waagerechte Unterlage  Tisch 2c.!, füllt das vorhandene ge-
aichte Gefäß, welches die Maßgröße des zu prüfendeii entspricht, übervoll mit Wasser und schiebt
eine der den Prüfungs-Apparaten beigegebenen Glasplatten mit der rauhen Seite schnell über das
Gefäß, so daß keine Luftblase innen bleibt. Sosern ein der Maßgröße des Schcinkgefäßes ent-
sprechendes geaichtes Maß nicht vorhanden ist, hilft man sich durch passende Zusammenstellung, in-
dem man z. B. bei der Prüfung eines Schankgefäßes von 0,4 1. zweimal das Gefäß von 0,2 1.,
bei der Prüfung eines Schankgefäßes von 0,3 1. ein Gefäß von 0,2 und 0,1 l. benutzt. Das so
gefüllte mit der Glasplatte verschlossene Gefäß wird vorsichtig, indem man während des Ueber-
schüttens die Glasplatte allmälig etwas nach oben schiebt, nicht aber abhebt, soweit in das Schank-
gefäß entleert, bis die Flüssigkeit genau an die Marke heranreicht Der Rest wird in einen der
kleinen Cylinder geschüttet, und zwar ist

für gewöhnliche Gefäße mit weiter Oeffnung der weitere Cylinder,
» Gefäße mit verengtem Halse  Flaschen! der engere Cylinder zu benutzen.

Reicht der Flüssigkeitsspiegel alsdann über die E1.1iarke, welche dem Sollinhalt des Schank-
gesäßes entspricht, so ist dasselbe zu klein.

Bemerkungen:
1. Bei der Einstellung und Ablesung des Flüssigkeitsspiegels ist stets der tiefste Stand desselben

zu Beobachten. Man verfährt dabei am besten in der Weise, daß man die Wspisserfläche durch
die Wand des Gefäßes von unten her mit dem Auge fixirt und nun den Kopf soweit hebt, bis
die Wasserfläche in eine Linie sich zusammenzieht

2. Jst der Füllstrich so breit, daß er dem Auge nicht mehr als eine einfache Linie erscheint, so
ist der obere Rand desselben als Maßgebend zu betrachten.

3. Sollte die Benutzung eines Trichters nothwendig erscheinen, so ist derselbe ebenfalls vorher zu
benetzen und abzuschwenken

4. Die Herstellung einer waagerechten Unterlage geschieht mit Hilfe der Wnsserwaage Falls beim
Aufstellen derselben auf die Unterlage die Luftblase nicht in der Mitte der Wnsserwaage steht,
wird die Unterlage an der entsprechenden Seite soweit gehoben oder gesenkt, bis die Luftblase
zum Einspielen gebracht ist. Sodann wird die Wasserwaage um einen rechten Winkel gedreht,
und falls hierbei die Luftblase aus der Niittellage abweicht, wiederum durch beben oder Senken
der Unterlage das Einspielen der Wasserwaage herbeigeführt. Zur Unterlage bedient man sich
zweckmäßig eines gnt gehobelten Brettes Das {beben und Senken derselben erfolgt am besten
mittels scharf zugespitzter Keile.

5. Jn zweifelhaften Fällen ist das Schankgefäß dem Aichungsamte zur Prüfung zu übergeben.

«! Zugelasseu sind nur Schankgefäße deren Sollinhalt einem Liter oder einer Maßgröße entspricht, welche
vom Liter aufwärts durch Stufen von V: Liter; vom Liter abwärts durch Stufen von Zehntheileii des Liters ge-
bildet sind. Außerdem sind zugelassen Gefäße, deren Sollinhalt 1/4 Liter beträgt.

2! Bei Schankgefäßen von V: oder �/z Liter ist nur ein Füllstrichz bei allen übrigen auch die Bezeichnung
des Sollinhalts nach Litermaß erforderlich, �,9 1.; 0,8 1.; 0,7 1.; 0,6 1.; 0,4 1.; 0,3 1.; t/a 1.; 0,2 I. und 0,1 1.!

Der Füllstrich sowie die Bezeichnung des Sollinhalts müssen durch Schliff, Schnitt, Brand oder Aetzung
äußerlich und in leicht erkennbarer Weise angebracht sein.

3! Der Abstand des Füllstriches vom oberen Rande des Schankgefäßes muß
a. bei Gefäßen mit verengtem Halse auf dem letzteren angebracht, zwischen 2 bis 6 Centimetey
b. bei anderen Gefäßen zwischen 1 bis 3 Centimeter betragen; der Maximalbetrag dieses Abstandes kann

durch die zuständige höhere Verwaltungsbehörde hinsichtlich solcher Schankgesäße, in welchen eine ihrer
Natur noch stark schäumende Flüssigkeit verabreicht wird, über die vorstehend bezeichnete Grenze hinaus
festgestellt werden. «

NO� 2201 Name-lau, den 27. Mai 1884.
Betrifft die Vormufterung des PferdebeftandeC

Jm Anschluß an meine KreisblatvVerfügung vom 3. Mai er. Stück 19 No. 191 bringe
ich nachstehend das Tableau der in den Tagen vom 13. bis incl. 17. Juni er. im diesfeitigen Kreise
ftattfmdenden periodischen Vormusterung des Pferdebestandes zur öffentlichen Kenntniß.

_ Die Musterung erfolgt:
Freitag den l3. Juni in Hönigern auf dem an der Kirche gelegenen Brachfelde für die

Ortschaftem Bankwitz, Dämmer, Eckersdorf I und II, Friedrichsberg, Groditz, Gühlchen,
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Hönigern, Johannsdorf, Minkowsky, Nassadel, Saabe, Schwirz, Simmelwitz, Städtel und
Sterzendorf;

Sonnabend den 14. Juni in Strehlitz vor dem Herrmannschen Gasthause für die Ort-
schaften: Bachowitz, Buchelsdorf, Dziedzitz, Erdmannsdorß Friedrichshilf, Grambschütch Haugen-
dorf, Gr.-Hennersdorf, Kl.-Hennersdorf, Noldau, Polkowitz, Reichen, Sophienthah Gr.-Steiners-
dorf, Kl.-Steinersdorf, Strehlitz I, I1, 111 und Wallendorfz

Montag den 16. Juni in Reichthal auf dem Platze an der evangelischen Kirche für die
Ortschaften: Belmsdorf, Brzezinke, Gr.-Butschkau, Kl.-Butschkau, Charlottenthah Creuzendorß
Dörnberg, Droschkau, Glausche, Herzberg, Kaul1vitz, Lorzendorf, Proschau, Stadt Reichthah
Schadegur, Schmograth Sgorsellitz uud Skorischau;

Dienstag den 17. Juni in Namslau auf dem Viehmarlt an der Kaserne der 5. Escad.
für die Ortschaftem Stadt Namslau, Altstadt, Böhmwitz, Da1nnig, Eisdorf, Ellguth, Giesdorf,
Jakobsdorf, Jauchendorf, Krickau, Lankau, Deutsch-Marchwitz, Neu-Marchwitz, Poln.-El!iarchwitz,
Wind.:Marchrvitz, Michelsdorf, DJiülchen, Riese, Obischau, Paulsdorß Ober- und Nied.-Wilkau.

Das Geschäft beginnt täglich früh 8 Uhr und müssen sämmtliche Pferde um 7 Uhr
Morgens an Ort und Stelle sein.

Nach § 4 des Aushebungs -Reglements vom 12. Juni 1875 ist jeder Pferdebesitzer ver-
pflichtet zur Musterung seine sämmtlichen Pferde zu gestellen, mit Ausnahme: a. der Fohlen unter
3 Jahren, b. der Hengste und c. der Stuten, die entweder hochtragend sind oder noch nicht länger
als 8 Tage abgefohlt haben. Jn beiden Fällen ist eine vom Gemeinde- resp. Guts-Vorstand ausge-
fertigte Bescheinigung vorzuzeigen. Von der Verpflichtung zur Vorführung ihrer Pferde find aus-
genommen:
1. Beamte im Reichs- oder Staatsdieiiste hinfichtlich der zum Dienstgebrauch, sowie Aerzte und

Thierärzte hinfichtlich der zur Ausübung ihres Berufs nothwendigen Pferde;
2. Die Posthalter hinfichtlich derjenigen Pferdezahl, welche von ihnen contractmäßig gehalten werden muß.

Uebertretungen, hinfichtlich der Anmeldung und Stellung der Pferde zur Musterung,
werden nach § 27. des Gesetzes vom 13. Juni 1873 mit einer Geldstrafe bis zu 150 Mark
bestraft. Jch erwarte daher, daß sämmtliche Pferde pünktlich zur Stelle sind, da ich in vor-
kommenden Fällen unnachsichtlich einschreiten müßte.

Zu den Vtusterungskzcrniineu haben fich die Herren Polizei-Verwalter der Städte, im Be-
hinderungsfalle ein Magistratsmitglied, sowie die Herren Guts: und Ge1neinde-Vorsteher pünktlich
einzufinden und mache ich dieselben für die richtige Aufstellung der Pferde nach Maßgabe des mit
zur Stelle zu dringenden Verzeichnifses verantwortlich.

Da am 17. Juni neben der Pferde-Musterung gleichzeitig das Ober-Er-
satkGeschäft stattfindet, so haben an diesem Tage aus den betreffenden Ortschaften
die l. Schöffen dem Pferde-Musterun s-Termin beizuwohnen, während die Ge-
meinde-Vorsteher zum Ober-Ersatz-Ge chäft erscheinen müssen.

Jedes vorzustellende Pferd muß mit einer mit der laufenden Nummer
des Verzeichnifses übereinstimmenden Mähnentafel, die in der Opitsschen Buch-
druckerei vorräthig sind, versehen sein und haben die Guts- und Gemeinde-Vor-
stände dafür Sorge zu tragen, das; hinlänglich Leute zum Vorführen zur Stelle
sind und auf einen Führer nicht mehr als zwei Pferde kommen.

Die Aufstellung der Ortschaften erfolgt nach der oben angegebenen Reihenfolge und ist den
diesbezüglichen Anordnungen der Gendarmen Folge zu leisten.

Die gemusterten Pferde sind, um Unordnungen zu vermeiden, bald vom Platze zu entfernen.
· Schließlich mache ich noch darauf aufmerksam, daß für die vorzustellenden Pferde weder auf

dem Hin- noch Rückwege Chausseegeld zu entrichten ist, wenn die Führer der Pferde fich über den
Zweck des Transports durch eine Bescheinigung des Gemeinde-Vorstandes bei den Hebeftellen legi-
timiren.  Verfügung vom 18. September 1843. M.-Bl. S. 318.!

NO« 2211 Namslau, den 19. Mai 1884.
Durch das Königliche Amtsgericht I, Abtheilung 84 zu Berlin ist unter dem 25. April er.

die Seitens des Königlicheii Präsidiums zu Berlin auf Grund der §§ 6, 23, 24 des Reichsgesetzes
über die Presse vom 7. Mai 1874 angeordnete vorläufige Beschlagnahme der bei Otto Rade, Schön-
hauser-Allee No. 161a gedruckten Schrift:

»Die Massenarmuth im Lichte der vegetarischen Weltanschanung« Berlin No. 58, 1884.
Vortrag gehalten zum Stiftungsfeste 1882 des Vereins für naturgemäße Lebensweise
zu Leipzig von E. Hering,

bestätigt worden, was ich hiermit zur Kenntniß der Polizei-Behörden des Kreises bringe.
Die Schrift führt unter Anderem aus, daß die Lebensweise der Vegetarier besser geeignet

sei der Trunksucht zu steuern, als dies durch das Gesetz gegen die Trunksucht geschehen könne.
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No« 222] Namslau, den 24. Mai 1884.

Nachbenannte Pächter der Grasnutzuiig in den Chausseegräben der hiesigen Kreischausseen
werden aufgefordert, die diesjährig fällige Pacht bis spätestens den 9. Juni d. J. an die hiesige
Kreis-Communalkasfe zur Vermeidung weiterer Maßnahmen zu zahlen.

Giesdorf�� Buchelsdorß
Station 2,10�� 3,40 Frau Grund, früher Zollp., in Buchelsdorf 5 Mk. 50 Pf.

- Namslau�- Stiidtek
Station 3,1 � 4,5 Dominium Simmelwitz . . . . . . 18 Mk. 50 Pf.

» 4,6 �� 5,0 Klemm, Gutsbesitzer in Simmelwitz . . . 9 II II
� 8,6 ��� 9,1 Penkte, Zollpächter in Eckersdorf 2 ,, 90 �
� 11,6 ��12,0 derselbe . . . . . . . . . . . 4 » 50 ,,
,, » 14,1 ��-14,5 Kampa, Stellenbefitzer in Schwirz . . . -�- ,, 50 �

 «i-iesdorf-Reichthal:
Station 4,6 �- 5,0 Woitom Gasthausbefitzer in Buchelsdorf . 1 Mk. 50 Pf.

Reichthal�Kemven:
Station 1,2 � 1,3 Fuß, Karl in Reichthal. . . . . . . 5 Mk. 80 Pf.

» 1,4 � 1,5 Kantzok, Stellmacher in Reichtha 6 ,, 20 »
,, 1,6 ��� 1,7 Fuß, Johann in Jteichthiil . . 3 » 60 »
,, 1,8 �� 1,9 Sebel, Joseph in Reichthal 2 � 80 �
� 2,0 � 2,1 Sebel, Karl in Reichthal 1 » 80 »
» 2,2 -� 2,3 derselbe . . . . . . . . . 3 » 80 »
» 2,4 �- 2,5 Bassallek, Schuhmacher in Reichthal 4 » 30 »
» 4,4 -�- 6,5 Kellner in Pietrowka . ». . . . 2 » 50 ,,

Obiskhauer Weg:
Station 1,2 -�- 1,5 Heinrich, Stellenbesitzer, Deutfche Vorstadt 4 Mk. 80 Pf.

» 1,6 -�-� 2,0 König, Schmied in Jauchendorf . . . 1 » 20 �
� 2,6 �-� 3,0 derselbe . . . . . . . . 5 � 50 �
� 3,1 �� 3,5 derselbe . . . . . . . 4 � 60 �
� 2,1 � 2,5 Häuslen Schmied in Obischau 2 � 10 �
� 3,6 �� 4,0 derselbe . . . . . . . 4 » 50 »
» 4,1 -�- 4,3 Mücke, Gastwirth in Qbischau 1 � 20 �
� 4,7 �� 5,4 derselbe . . . . . . . 5 � � �
� 4,4 �� 4,6 Rade, Bauer in Obischau . . 2 » � »

. Kaulwitz ��- Schmogram
Station 5,6 -�-� 5,8 Horn, Müllermeister Kaulwitz . . . . 3 Mk. � Pf.

» 5,9 � 6,1 Jaroß, Stellenbesitzer in Qbischau . . .< 2 � 50 �
� 6,2 -� 7,0 Gottschalk, Stellenbesitzer in Kaulwitz 9 » 25 �
� 7,8 � 8,0 Rogoschek, Stellenbesitzer in Kaulwitz 2 � 85 �
� 8,1 � 8,3 Poschpech, Stellenbesitzer in Kaulwitz 3 ,, 30 �
� 8,4 � 8,6 Schontek, Stellmacher in Kaulwitz 3 � 90 �

Proschau�� 83laufche:
Station 4,9 Feja, Stellenbefitzer in Glausche . 1 Mk. 50 Pf.

» 5,1 Kopka, Stellenbesitzer in Glausche . . . 1 » 50 »
» 5,2 Reigber, Bauergutsbesitzer in Glaufche . . 1 » 50 »
» 5,3 Milde, Stellenbesitzer in Glausche . 1 » �- ,,
,, 0,1 ��� 2,3 Franz Hartmann in Glaufche . . 4 � 50 �

NO« 223] Namslau, den 24. Mai 1884.
Kirschen-Verpachtung.

Zur Verpachtung der Kirschen auf den Chausseen des Kreises Namslau haben wir einen
Termin auf Montag den 9. Juni er. Vormittags 9 Uhr
in dem Gastwirth Müller�schen Lokal in Böhmwitz festgesetzt, zu welchem Pachtlustige mit dem Be-
merken eingeladen werden, daß

1. jeder Bieter eine Bietungscaution im Betrage von 30 Mk. zu erlegen und
2. jeder Pächter nach Ertheilung des Zuschlages die Hälfte der Pachtsumme sofort zu zahlen hat.

Der Kreis-Ausschuß des Kreises Namslau.
NO« 224l Namslau, den 23. Mai 1884.

Nachdem durch Allerhöchsten Erlaß vom 28. Januar d. J. der Gemeindebezirk Belmsdors
im Kreise Namslau aufgelöst worden ist, haben wir nach erfolgter Auseinandersetzung der Betheilig-
ten die Vereinigung der communalfrei gewordenen Grundftücke des früheren Gemeindebezirks Belms-
dorf mit dem Gutsbezirk Belmsdorf genehmigt.

Dies wird hiermit auf Grund des § 1 a1. 4 u. 6 des Gesetzes vom 14. April 1856 unb des
§ 40 No. 2 und Absatz 5 des Zuständigkeitsgefetzes vom 26. Juli 1876 zur öffentlichen Kenntniß
gebracht. Der Kreis-Ausschuß des Kreises Namslam
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NO« 225] Nams·lau, den 23. Mai 1884.
Dcr Herr Ober-Präsident hat unterm 8. d. Mts. dem Vorstand des Schlesischen Central-

Gewerbevereins zu Breslau die Genehmigung ertheilt, im Laufe dieses Jahres eine öffent-
liche Verloosung verschiedener Kunstgegeiistäiide behufs Beschaffung der Kosten zur Errichtung eines
Gebäudes, in welchem kuustgewerbliche Sammlungen ausgestellt werden können, veranstalteu zu dürfen.

Es können 60 000 Loose in 3 Serien ä 20 000 ä. 1 Mk. innerhalb der Provinz Schle-
sien ausgegeben werden.
NO« 226l Namslau, den 23. Mai 1884.

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat dem Vorstande des Marthcistifts zu
Breslau die Genehmigung ertheilt, im Laufe des Jahres 1884 zum Besten der gedachten Anstalt
eine einmalige Sammlung milder Beiträge in Form einer Hauscollecte bei den bemitteltereii evan-
gelischen Haushaltungen des Regierungsbezirk Breslau zu veranstalten.
NO« 227] Namslau, den 27. Mai 1884.

Der unten näher bezeichnete Bauergutsbesitzerssohii Franz Salomon aus Neudorf Fürstlich,
Kreis P.-Wartenberg, hat sich am 4. d. M. aus dem elterlichen Hause heimlich entfernt und ist der
Aufenthaltsort desselben bis jetzt noch nicht ermittelt worden.

Die Polizei- und Ortsbebörderh sowie die Gendarmen des Kreises veranlasse ich daher,
auf den 2c. Salomon zu vigilirc-n, denselben im Betretungsfalle anzuhalten und dem Herrn Amts-
vorsteher in DoinseL Kreis P.-Wartenberg Anzeige zu erstatten.

Signalement: Name: Franz Salomon; Alter: geb. den 7. October 1864; Religion:
katholisch; Statur: untersetzt  kräftig!; Haare: braun; Augen: blau; Nase: zugespitzt; Mund: gewöhn-
lich  die Unterlippe aufgeworfen!; Zähne: vollständig; Gesichtsfarbe: gesund  roth!; Bart: ohne Bart.

Bekleidun g: 1 Zeugjaket, 1 braune Tuchweste, 1 Zeughose, I weißes leinenes Hemde,
1 schwarzes Halstuch, 1 paar lederne Stiefeln, etwas ausgetreten, 1 neue Stoffsommermütze mit
zugespitztem Deckel.
NO· 228] Namslau, den 23. Mai 1884.

Der Rittergutsbesitzer und Rittmeister a. D. Herr von Spiegel in Dammer ist zurückgekehrt
und hat die Führung der Geschäfte des Amts- und Standesamtsbezirks Damnier wieder übernommen.
NO« 229] Namslau, den 28. Mai 1884.

Während der Abwesenheit des Anitsvorstehers Herrn Wirthschafts-Jnspectors Zfchiesche in
Grambschütz vom 30. d. Mts. bis zum 5. Juli er. werden die Amtsgeschäfte des Amtsbezirks
Grambschütz von dessen Stellvertreter Herrn Wirthschafts-Jnspector Heidenreich in Reicheti geführt.
NO« 230] Namslau, den 23. Mai 1884.

Vereid et für die Gemeinde Groß-Butschkau
1. der Stellenbesitzer Johann Durniok ebendaselbst als 2. Schöffe;
2. der Stellenbesitzer Karl Woitun ebendaselbst als Gemeinde-Exeeutor;der Stelleiiläesiker Johann Liebner zu Erdmannsdorf als Gemeinde-Executor für die Gemeinde Erd-

manns or.

No. 23l] Ramslam den 27. Mai 1884.
Termine zur Schutzpocken-Jmpfuug.

Für Honnaliend den 31. ZUai rr.:
Sämmtliche Jmvflinge von Grambschütz und Reichen zum Jmpfen in Grambschütz Punkt 172 Uhr;
Sämmtliche Jmpflinge von Strehlitz zum Jmpfen, 33/4 Uhr; · · ·
Sämmtliche Geimpften von Buchelsdorf, Haugendorf, Belmsdorf und Michelsdorf zur Revision in Buchelsdorß
5% Uhr; . .

. Wallendorf hat 3 und Noldau 4 ganz gesunde, über 3 Monate alte Kinder zur Vorimpfung nach Strehlitz zu schik-

ken �3/4 Uhr! 
Für Mittwoch den 4. Juni er:

Sämmtliche Geimpften von Eckersdorf zur Revision, Punkt 10V: Uhr;
Sämmtliche Geimpften von Hönigern zur Revision, 11�/2 Uhr;
Sämmtliche Jnipflinge von Gühlchen und Groditz zum Jmpfen in Gühlchem 3% Uhr;
Sämmtliche Jmpflinge von Bankwitz zum Jmpfen, 472 Uhr; ·
Schwirz hat 4 ganz gesunde, über 3 Monate alte Kinder zur Vorimpfung nach Gühlchen zu schicken ��/4 115:!.

Für Honnasend den 7. Zuni cr.: ·
Sämmtliche Jmpflinge von Wallendorf und Dziedzitz zum Jmpfen in Wallendorh Punkt IOZXH Uhr;
Sämmtliche Jmpflinge von Noldau, Bachowitz Erdmannsdorf und Sophienthal zum Jmpfen m Noldau, 2 Uhr;
Sämmtliche Geimpften von Strehlitz zur Revision, 4 Uhr;
Sämmtliche Geimpften von Grambschütz und Reichen zur Revision in Grambschüh 5�/z Uhr;
Steinersdorf hat 3 und Sterzendorf 8 ganz gesunde, über 3 Monate alte Kinder zur Borimpfung nach Noldau zu
schicken � 115e!.

_ · Für Honnabend den 31. gaai cr.:
Minkowsky hat Jmpsrevision Z Uhr:
WindxMarchwitz hat Jmpfrevision 3 Uhr.

· Für glltltwoch den 4. Juni cr.:
Jacobsdorf hat Jmpfrevision 272 Uhr; _ _ »
Deutschäviarchwitz und Altstadt haben Jmpfung in DeutschsMarchwitz 1 Uhr.

III
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Für Mittwoch den 11. Juni cr.:
Deutsch-Marchwitz hat Jmpfrevision 1 Uhr. s.

Für Honnabend den 31. gäai er.-
1. Sämmtliche geimpften Kinder von Skorischau zur Revision in Skorischau, Vormittag 9 Uhr;
2. Sämmtliche geimpften Kinder von Glausche und Brzezinke zur Revision in Glausche, Nachm. 4 Uhr.

Droschkau hat 4 und Schmograu 5 ganz gesunde, muntere, nicht unter �/4 Jahr alte Kinder zur Vorimpfung
nach Glausche zu senden, Nachm 4 Uhr. 

Für Mittwoch den 4. Juni er.-
1. Sämmtliche neugeborenen Kinder von Schadegur zur Jntpfung in Schadegur, Nachmittag 2�/2 Uhr; .
2. Sämmtliche, sowohl die neugeborenen, als auch die 12jährigen Kinder von Groß- und Klein-Butschkau, Kolonie

Charlottenthal und Friedrichshilf zur Jmpfung in Gr.-Butschkau, Nachm. 4�/2 Uhr.
Für Honnaliend den 7. Juni cr.:

1. Sämmtliche, sowohl die neugeborenen, als auch die 12jährigen Kinder von Droschkau zur Jmpfung in Droschkau,
Vorm. 11 Uhr;

2. Sämmtliche, sowohl die neugeborenen, als auch die 12jährigen Kinder von Schmograu zur Jmpfung in Schmograu,

Nachmittag 4 Uhr. 
Für gäittwoch den 11. Juni cr.:

1. Sämmtliche geimpften Kinder von Schadegur zur Revision in Schadegur, Nachm. 272 Uhr;
2. Sämmtliche geimpften Kinder von Groß- und Klein- Butschkau, Eharlottenthal und Friedrichshilf zur Revision in

Gr.-Butschkau, Nachm 4 Uhr;
3. Proschau hat 3 ganz gesunde, nicht unter �/4 Jahr alte Kinder zur Vorimpfung nach Schadegur zu senden, Nach-

mittag 272 Uhr.
Unter den ausgeführten Ortschaftsnamen ist stets der betreffende Guts- und Gemeindebezirk zu verstehen.

Hierbei mache ich auf §§ l4 und 15 des Jmpfgesetzes vom 8. April 1874  R.-Ges.-Blatt 1874 S. 31! wiederholt
mit dem Bemerken aufmerksam, daß

1.. Eltern, Pflegeeltern und Vormündey welche den nach § 12 a. a. O. ihnen obliegenden Nachweis, daß
die Jmpfung ihrer Kinder und Pflegebefohlenen erfolgt, oder aus einem gesetzlichen Grunde unterblieben ist, zu führen
unterlassen, mit einer Geldbuße bis zu 20 Mk.;

2. Eltern, Pflegeeltern Und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen Grund und
trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung  § 5! entzogen geblieben sind,
mit Geldbuße bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu 3 Tagen und

3. Aerzte und Schulvorstehey welche den durch § 8 Abs. 2, § 7 und durch § 13 a. a. O. ihnen aufer
legten Verpflichtung nicht nachkommen mit Geldbuße bis zu 100 Mark bestraft werden.

Die ftädtischen Polizei-Verwaltungen, Guts- und Gemeinde-Vorsteher ersuche resp. veranlasse ich, unter Hin-
weis auf § 20 des Jmpfregulativs vom 4. Januar 1875  Auß. Beilage zu No. 9 des Amtsblattes pro 1875! die
Eltern der Jmpflinge oder deren Stellvertreter zu den von den Bezirks-Jmpfärzten angesetzten Jmpfterminen minde-
stens acht Tage vorher durch Circular vorzuladen und ihnen dabei bemerklich zu machen, daß nach § 14 des Jmpsge-
setzes vom 8. April 1874 Eltern, Pflegeeltern und Vormündey deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen
Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung entzogen geblieben
sind, mit Geldstrafe bis zu 50 Mk. oder mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft werden und daß nach § 22 des Jmpf-
regulativs die Vorgeladenen pünktlich zu erscheinen haben. Das Eircular ist von den Vorgeladenen zum Zeichen der
Kenntnißnahme unterfchriftlich zu vollziehen und von dem infinuirenden Beamten die richtige Jnfinuation am Schlusse
zu befcheinigen. Ferner mache ich auf die §§ 32, 38 und 34 des Jmpfregulativs, welche im vorigen Jahre wenig
beachtet worden sind, noch besonders aufn1erksam, wonach:

a. die Gemeinde: bezw. Guts-Vorsteher und Polizei-Verwalter in den Städten bei Ordnungsstrafe verpflichtet sind,
den öffentlichen Jmpf- und Revisionsterminen persönlich beizuwohnem im Behinderungsfalle aber einen Gerichts-
mann mit der Stellvertretung zu beauftragen,

b. sie ebenso an diesen Terminen eine des Schreibens hinreichend kundige Person dem Bezirksarzte zur Seite
stellen und mit der Führung der Listen während des Termins zu beauftragen haben,

e. die Gemeinde- und bezw. Guts-Vorsteher und Polizei-Verwalter in den Städten oder deren Stellvertreter bei
Ordnungsstrafe gehalten find,

diejenigen Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen
Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Revision entzogen
geblieben sind, am Schlusse des Termins sofort zu notiren und dem betreffenden Amts-Vorsteher zur
Bestrafung ungesäumt anzuzeigem auch das; solches geschehen, in der Liste zu bescheinigen. Die Dupli-
cate der Jmpflisten sind im Termin ebenfalls zu berichtigen.

Der Königliche Landrath und Vorsitzende des Kreis-Ausschusses.
J. V« Klöy Kreis-Deputirter. 9

Steckbrief.

Gegen den unten befchriebenen Gärtnergehilfen Ernst Moritz Hugo Elsner aus Leipitz,Krehis Nimptsch, welcher flüchtig ist, ist die Untersuchungshaft wegen Diebftahls und Unterschlagung
ver ängt. j .

Es wird ersucht, denselben zu verhaften und in das Amtsgerichts-Gefängniß zu Namslau
abzuliefern.

Namslau, den 26. Mai 1884. Königliches Amtsgericht II.
Beschreibungt Alter: geb. am 5. Juli 1862; Größe: 1,64 m; Statut: untersetztz

Haare: blondz Stirn: frei; Bart: keinen; Augenbrauen: blond; Augen: grau; Nase: gewöhnlich;
Zähne: vollständigz Kinn: rund; Gesicht: oval; Gesichtsfarbet gesund; Sprache: deutsch; Kleidung:
Einen Jäger-Anzug und einen grauen Arbeitsanzug Besondere Kennzeichen: keine.
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R a u b m o r d.
Der Conditor Eduard Tix aus Strehlen ist in der Nacht vom 19. zum 20. Mai d. J.

hierselbst ermordet und seiner« Baarschaft �1��24 9Jik.! beraubt worden.
Der flüchtige Mörder hat sich Paul Thiel genannt und einen für den Eisendreher Paul

Thiel von der MaschinenbawAnstalt Koebner und Kanty in Breslau im Januar 1884 ausgestell-
ten, übrigens veränderten Arbeitsschein zurückgelassen �� Möglicherweise ist der Name Thiel falsch.

Personalbefchreibung
Alter: ungefähr 24 Jahr; Größe: etwa 5 Fuß 4 Zollz Haare: schwarz, wirr, bis an die

Augen reichendz Stirn: niedrig; Augenbrauen: dunkel; Augen: schwarz; Nase: spitz; Mund: gewöhn-
lich, starke Ober-Lippe; Bart: schwacher dunkler Schnurrbarh Kinn und Backenbart dunkel, im Ent-
stehen oder seit etwa 14 Tagen nicht rasirt; Gesichtsbildung: länglich; Gesichtsfarbe: gebräunt; Ge-
stalt: schlank, hager; besondere Kennzeichen: frecher Blick.

Kleidung: langer schwarzer Tuchrock und weite schwarze Hose noch gut, umgelegter Kra-
gen  Papier! mit schwarzem Knoten, großer schwarzer Filzhut mit breiter Krempe, Leder-Gamafchen.

Jch ersuche um Verhaftung des Mörders und um Benachrichtigung.
Liegnitz, den 20. Mai 1884.

Der Erste Staats-Anwalt. Hoffmann.

II. Nichtamtlicher Theil.

Zwangsverftetgerung
Jm Wege der Zwangsvollstreckung sollen die im Grundbuche auf den Namen des Müller-

meisters Julius Kabus zu Reichthal eingetragenen Grundstücke e
1. das im Grundbuche von Reichthal Band IV Blatt 71 eingetragene, im Stadtbezirk Reich-

thal belegene Wiesen-Grundstück,
2. das im Grundbuche von Creuzendorf Band I Blatt 34 eingetragene im Gemeindebezirk

Creuzendorf belegene Acker-Grundstück
am 30. Juli 1884 Vormittags 9 Uhr

vor dem unterzeichneten Gericht �� an Gerichtsstelle �- Zimmer Nr. 4 versteigert werden. Das
Grundstück zu 1 ist mit 9,78 Mark Reinertrag und einer Fläche von 0,23,80 Hektar und das
Grundstück zu 2 mit 4,26 Mark Reinertrag und einer Fläche von 0,20,20 Hektar zur Grnndsteuey
veranlangt. Auszüge aus der Steuerrolle, beglaubigte Abschrift der Grundbuchblätteu etwaige Ab-
fchätzungen und andere die Grundstücke betreffende Nachweisungem sowie besondere Kaufbedingungen
können in der Gerichtsschreiberei, Abtheilung 3, eingesehen werden.

Alle Realberechtigten werden aufgefordert, die nicht von selbst auf den Ersteher übergehen-
den Ansprüche, deren Vorhandensein oder Betrag ans dem Grundbuche zur Zeit der Eintragung
des Versteigerungsvermerks nicht hervorging, insbesondere derartige Forderungen von Kapital, Zinsen,
wiederkehrenden Hebungen oder Kosten, spätestens im Versteigernngstermin vor der Aufforderung
zur Abgabe von Geboten anzumelden und, falls der betreibende Gläubiger widersprichh dem Gerichte
glaubhaft zu rnachen, widrigenfalls dieselben bei Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt
werden und bei Vertheilung des Kaufgeldes gegen die berücksichtigten Ansprüche im Range zurücktreten.

Diejenigen, welche das Eigenthum der Grundstücke beanspruchem werden aufgefordert, vor
Schluß des Versteigerungstermins die Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls nach
erfolgtem Zuschlag das Kaufgeld in Bezug auf den Llnspruch an die Stelle der Grundstücke tritt.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags wird am 31. Juli 1884, Vormit-
tags ll Uhr an Gerichtsstelle Zimmer Nr. 4 verkündet werden.

Namslau, den 13. Mai 1884. Königliches Amtsgericht

Bekanntmarhun« Sonnabend den 31. d. Mts. Vorm. 1I2Ps Uhr
wird in unserem Bureau der Abputz des ehemaligen Hertekschen Hauses am Rathhause an den
Wiindestfordernden vergeben werden.

Namslau, den 26. Mai 1884. D e r M a g i ft r a i.

Wendriner & Mamelok, Breslau
Comptoirt Carlsstrasze 7, Lager: Gartenstraße 12 offeriren

I Träger Burbakher Profile
Eisenbahnfchienen zu Bauzwecken und übernehmen die Lieferung von gußeisernen Säulen, Platten,
Fenstern u. f. w. zu zeitgemäß billigsten Preisen.

  Nebst Beilage.!



Beilage zu Nr. 22 des »Namslauer KreisblattesA
Donnerstag den

Zwangsvollstrekkung
Dienstag den 3. Juni er. Nachmittag

l Uhr werde ich in Noldau
einen Kirschbuuni-Kleiderschrank,
C ommode u. Glasschrank l Klei-
derständey l Spiegel, l Tisch,
1 Waarenschrank  mit Schubla- .
den! und l Repositorium

gegen sofortige Vaarzahlnng öffentlich versteigern.

Fruhner,
Gerichtsvollzieher in Namslau

Versammlung im Hcljifftawscljen Eastljause
zu Aufbau.

3manggnoltflrettiung.
Dienstag den 3. Juni Nachmittag

2 Uhr werde ich im Basan�schen Gasthause zu
Violdart «

3 franzdsische Muhlsteine und
l hdlzeriie Näiihlsteinscheibe

gegen sofortige Baarzahlnng öffentlich versteigerm
Name-lau, den 27. Mai 1884.

Der Gertchtsvollziehen
Fruhner.

Verstetgerung.
Am Dienstag den 3. Juni d. J. Nach-

mittags 3 Uhr werde ich bei dem Hause des»
Schmiedemeisters Wodniok in Wind.-Marchwilz
nkchstehende Gegenstände:

1 Schrank mit Glasthiir, l Kleider-
sehr-tut, 1 Kommode, Betten, l Koffer,
l Tifch, 1 Blasebalg

öffentlich meistbietend gegen gleich baare Zahlung
verfteigertn

Namslau, den 28. Mai 1884.

H. Wiese,
Gerichtsvollzieher k. A.

Jagd-Verpachtung.
Sonntag, den 15. Juni Nachmittag

3 Uhr wird die RusticabJagd zu
WltidisclkMakchwitz im Schullocale
daselbst an den Meistbietenden verpachtet werden.

Bedingungen werden im Termin bekannt ge-

macht. 
Windisch-Marchwitz, den 28. Mai 1884.

Der Gemeinde-Vorstand.
Ein starkes Arbeitspferd

5- bis 8jährig sucht zu kaufen und bittet um Offerten
N eicht h at. H. Heyder,

Brauereibesitzen

29. Mai 1884.

Fzolzoerleciuk
Feontglichkg Lorflretner Namslan

Donnerstag den 5. Juni Vormittag
l0 Uhr sollen im Gasthanfe von Kabus in
Reichthal die sämmtlichen Restbestände des dies-
jährigen Einschlages aller Schntzbezirke öffentlich
versteigert werden und zwar:

A. Bauholz.
l. Schntzbezirk Riese:

1 Fichte V. Cl. «
2. Schutzbezirk Wallendorst

39 Kiefern V. Cl.
3. Schutzbezirk Bachwitx

 �ebert: 45 Stück V. Cl., 42 IV. Cl., 11
III. Cl.;

Kiefern: 10 Stück V. Cl., 4 IV. Cl.;
Fichten: 23 V. Cl.;
Tonnen: 2 ,, V. ,,

B. Brennholz.
l. Schutzbezirk Riese:

Kiefern: 6 Nin. Stock.
2. Schutzbezirk Schadeguw Jag. 57:

50 Haufen schwaches Kiefer1«1-Durchforstungs-
reisig.

3. Schutzbezirk Sgorsellitp
Jagen 62, 63, 74, 77:

Kiefern: 45 Nin. Scheit, 42 Haufen Stan-

ll

genreis1g.
4. Schutzbezirk Wallendorf:

48 Nur. Kiefern Scheit.
5. Schutzbezirk Bachwitx Jag. 2��9:

Eichen: 1 Scheit,
Birken: 564 Scheit, 16 Knüppeh
 Erlen: 5 Kniippeh
Nadelholz: 111 Scheit.

Das» gesunde Birken-Scheit wird zu 3 Mark
Pfg. angeboten.
Namslau, den 27, Mai 1884.

per Cceöniåkticlje Q�erföt�et�.
orig.

H is l z e r
in jeder beliebigen Länge und Stärke werden zum
Schneiden angenommen. ·

Gebrüder Schmlereck.
Maschinenbau-Anstalt und Dampfschueidemühla

N a m s l a u,
Wilhelmstr. und Kasernenstn-Ecke.

Apfelfinen
emp�ng unFäplfilegIt Koschwitz,

Ring.

I
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werden alle Sorten Nägel, Ofenzeug,
Thür- und Fensterbeschläga

spottbillig 
 i 1 -
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Waarenbeftände
ausverkaufu g »

Tal.
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Wier For-on, echt Fischbeim
äußerst preiswürdig empfiehlt s. Block.

Einen großen Posten

Schmttmaterialrem
Kiefer- und Firmen-Bretter und Buhlen,
Dachlatten und Felgciy für Dominien sich

eignend, offerirt 
W. Schiftan.

Fbamratidybunnnncr, per Sigl. Donibrowkm

zahlen wir dem, der
beim Gebrauch von

g   GokdmanwsFeaisevzaljnwasser
ä Fl. 60 Pf. und 100 Pf. jemals wieder
Zahnschmerzen bekommt. s. Goldmann & Cie.,
Dresden. -� Zu haben bei: -

Friseur Brand, Namslau.
Aug. Przybilla, Reichthal.

Wollpakkpapier
empfiehlt Robert Werner.

Senfenl Sensenl Heulen!
echte franz. bester Qualität, unter Garan-
tie, werden billigst empfohlen dnrch ·

II. Gerlach, 
Klosterstraße

NB. Das Lager in Eisen» Stahl- und
Galanteriewaaren ist ebenfalls auf das Reich-
haltigste affortirt und sämmtliche Artikel werden
mit herabgesetzten Preisen verkauft. I!. 0.

100 gilt. gutes Heu
weist zum Verkauf nach

E. Hoffmann.

3000 Mark
werden von einem pünktlichen Zinsenzahler auf
sichere Hypothek bald oder zum 1. Juli zu leihen

g gesucht. Von wein, ist zu erfr. in der Exped. d. VI.
Zwei kräftige, junge, gesunde

Z U g - T! ch se n
kauft und erbittet Offerten

A. Ilaselbach, 
Brauereibesitzen

Mutes-Heringe-
neue into-Kartoffeln

empfehle einer geneigten Beachtung.
Paul Koschwitz,

R i n g.

Ruhe Laffeeisy
0,80 Mk. bis 1,30 Mk»

gebrannte �a�eäs,
1,00 Mk. bis 1,80 Mk»

s owie sämmtliche anderen Colonialwaaren
empfehle in guter Qualm�: bei Inöglichst billigsten
Preisen einer geneigten Beachtung.

Paul Koschwltz, 
R i n g.



fchineit ,

Gebrüder Schmiereck,
Namslau,

Fabrik landmirtliscliaftl iliascyinea Ylliihlcnvmc it Yampfschneidcmiitsle
Wilhelmstraße und Kasernenftn Ecke

empfehlen i

  ihr Lager von: Schläger- & Stiftendreschinaskbiiien
  zum Hand: und Göpelbetrieb mit und ohne Schüttel-
 werk!, ein- bis 6-spännigen Göpeln, Siedema-
e , Haferqiietschen ,
Kleekarrety Ringelwalzem
 Pferderechen te.

bester Costruction und solidester eigener Ausführung.
R e p a r a tu r e n

werden jederzeit übernommen und auf das Gewifsenhafteste
ausgeführt.

Breitsäniaschiuem
Riib ens khneid er,

· �â  _

« .- F« - ·». » »-, .. - - · - - «« .- Jst-THAT« r� «-,,«;.· -«-.- -.. -92 »

J. AndePs
neu entdecktest

iilrerjseeissrlres Pulver
tödtet

Wanzen, Flöhe, Schwaben, Schaaben� «
Rassen, Fliegen, Ameisen, Asseln, Vogel-
milben, überhaupt alle lnsekten mit einer
nahezu übernatürlichen Schnelligkeit und
Sicherheit derart, dass von der vorhan-
denen lnsektenbrut gar keine Spur übrig
bleibt. «

Echt und billig zu haben in Prag »
m .I. ANDEL�S Droguerle,
l3 �zum schwarzen Hund�, Hussgasse is.

In Namslau bei Herrn

This. Zurawski,
Colonial- & Wein-Handlung am Ringe.

NFJ IETZELQ

». �MDire cte
; Post-Dampfschiifahrt Z·
xg Hamburg-AmerIka F;
I: Nach New-York jeden Z
s? Mittwoch u. Sonntag F
Z mit Deutschen Dampfscljissen der Z
g Hanhurg-Amerlkanlschen L.
 Packetfahrt-Acuen-Gesellschaü Z

Z
e August Bolten, Hamburg. ex:
Auskunft� u. ueberiabrtesVerrriige bei:

s, Wilh. Mahler in Berlin, Invalidenstraese I2l.

Pianoforte-Fabrik
mit Dampfbetrieb

« A. Schütz Z: Conlp.
in Brieg, Schloßplatz No. 9,

empfiehlt Flügel und Pcanmos,
bestes Fabrikat, leistet mehrjährige Garantie und
gewährt Ratenzahlungen Ebenso werden Reva-
raturen und Stimmungen von Instrumenten
prompt besorgt.

Am Sonntag den 25. d. Akte. ist auf dem
· Wege von Name-lau nach Simmelwitz ein

roth· und schwarzgestreiftes

Umfchlagketnch » g
verloren worden. Der ehriche Finder wird er-
sucht, dasselbe gegen eine angemessene Belohnung
in der Exped d. VI. abzugeben.
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Empfehle mich hierdurch zur Anlage von

Haus» Hdteb und Feuerwehr-Telegraphen,
Telephon- und Mikrophonstationem

Blitzableitern und
K« elektrischen Beleuchtungsanlagem �C3

Prompte und saubere Ausführung bei billigsten Preisen.

Vogel, Elektrotechniken
Wilhelmstraße No. 11.

Für Niühlenbesitzer
Alle vorkommenden Anfertguttgen nnd

Reparaturen in Niühlety sowie von Wurf-
maschinen aller Arten, übernimmt zu soliden
Preise«  A s G h � Mühlenbauen

Andreaskirchstraße «« 
j

Tüchtige Maurer
�nden dauernde Beschäftigung.

Otto Rein,
Maurermeister in Namslau.

Für mein ColonialwaaretnGeschäft suche
W Lehrling
mit den nöthigen Schulkenntiiisseii und der pol-
nischen Sprache mächtig zum sofortigen Antritt.

Damm· B. kahle.

Einen Lehrling sucht zum sofortigen Antritt
Aust, Schmiede-Meister.

Ein zuvcrliissigcr Mauren-glitt
undnoch

20 unter
finden sofort dauernde Beschäftigung bei dem

Bau-Unternehmer Stelmachowski
in Wreschem Posen.

Am Freitag den 23. d. M. ist in mei-
nem Laden ein

guter Stock
stehen gelassen worden. 

Opitz.
Auf Niontag den 2. Juni

als den zweiten Pfingstfeiertag ladet zum

Tanz-Kränzchen
freundlichst ein |-| e i d a,

Gastwirth in Paulsdorf

sVermiethungj Eine Wohnung, bestehend
aus 2 Stuben event. mit Sittiche und dem nöthigen
Beigelaß, ist zu vermietheti und Joltanni zu
beziehen bei R. Krichley Bäckenneisten

Mit sechs Ptenmgen
täglich kann man eine gründliche Reinigung seines
Körpers herbeiführen und hierdurch einem Heer von
Krankheiten vorbeugen, Welche durch Störungen im
Ernährungs- und Verdauungsleben hervorgerufen werden.
Wir meinen die Anwendung der Apotheker R. Brandts
Schweizerpillen als Reinigungscur. Erhältlich in den
Apotheken.

Nr. 86 des praktischen Wochenblattes für alle Hans-
frauen ,,Fiirs Hans«  Preis vierteljährlichl M.! enthält:

Begeisterung. � Tagebücheu �� Erziehung zur Selbst-
verleugnung. ��� Für Junggesellen! � Stammseidei. ��
Deutsche Tracht � Die Waschküche. � Der Haus-gar-
garten. �- Buchführung. �- Kindergedankem �- Erzie-
hungsbücher �� Salben mit Oel. � Krebsaugem �-
Wein für Säuglinge �- Vullrichsches Salz oder dop-
pelkohlensaures Natron. �- Gehäkelte Kragen Und Man-
chetten. �- Tuch zu häkeln. �- Geschenk für junge Mäd-
chen. �- Vorzüglicher Dünger. �� Blattläuse. � Rote
und dunkelblaue Fracks. �- Gepreßter Sammet. � Auf-
wischbesen. �- Lichtklemmeu � Petroleumlampein �
Milchflecke � Stockflecke aus weißer Wäsche zu entfer-
nen. � Wollwäsche � Für die Küche �- Rösselsprung-
Aufgabe. � Briefkaften der Schriftstelle. � Fernspres
cher. �- Echo. �� Der Markt. � Anzeigen. � Probe-
nummer gratis in allen Buchhandlungen. �
Notariell beglaubigte Auflage 40,000. -� Wochenspruclx

Ye Hünn de fchinh Znaikifting weiht,
Zse You! de gräunt, de �gerannt de bkånhh
auf kütte Yagekvocli dat singt,
Hat-i bei? ljernp tanm Heu-en klingt,
Zins« Hergott iiiclit von lialien bat!
31a singt man tan, man noch en Saat.

Ob ich noch lebe? Der rege Meinungstausch welcher
sich zwischen den 40000 Abonnenten der Wochenschrift
»Fürs Hans« entwickelt hat, führte wiederholt alte Freunde
wieder zusammen. So fragte kürzlich im »Fernsprecher«
dieses Blattes ein Bruder Studio aus Jena, ob der Schrift:
steller Arnold Wellmer noch lebe, worauf dieser in der
neuesten Nummer antwortet:

Ob ich noch leb�? �- Geh� in die Heyneh
Wo kneipen die Germanen,
So fröhlich, frisch und fromm und frei
Jn altehrwürd�gen Bahnen. ..

Zu Jena geh in die Heyneh
Und frag� den jüngsten Fuchsen,
Der jüngst noch aß das Osterei
Bei mir mit Scherz und Juxen.

Zu Jena geh� in die Heynei,
·�- Der Fuchs wird Dir ansagen:

Nach Jena komm ich bald aus�s Neu
Jn durst�gen Sommertagen.

Und meinst Du dennoch: ich könnt sein
Ein Opfer schon der Parze -� -��-
So kneip� mal frischweg bei mir ein
Zu Blankenburg am �berge.


